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Amtsblatt der Gemeinde Schleusegrund für die Ortschaften: Biberschlag,  
Engenstein, Gießübel, Langenbach, Lichtenau, Schönbrunn, Steinbach und Tellerhammer

Glückwünsche zum MuttertagGlückwünsche zum Muttertag
„Eine Mutter ist für ihr Kind wie Regen für eine Blume“„Eine Mutter ist für ihr Kind wie Regen für eine Blume“

(Indisches Sprichwort)(Indisches Sprichwort)

Allen Müttern wünsche ich, auch im Namen des Gemeinderates Allen Müttern wünsche ich, auch im Namen des Gemeinderates 
und der Gemeindeverwaltung zu ihrem Ehrentag  und der Gemeindeverwaltung zu ihrem Ehrentag  

Gesundheit, Glück und Freude.Gesundheit, Glück und Freude.
Ihr BürgermeisterIhr Bürgermeister
Heiko SchillingHeiko Schilling
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Informationen aus dem Rathaus

Schließung aufgrund Brückentag
Aufgrund des Brückentages ist die Gemeindeverwaltung,

einschließlich Einwohnermeldeamt
am Freitag, den 19.05.2023

geschlossen.

Information für Wochenend- bzw.  
Ferienhausbesitzer
Durch Hinweise aus der Bevölkerung und nach Routinekontrollen 
durch die zuständigen Fachämter wurden vermehrt Verstöße ge-
gen die Nutzung von Wochenendhäusern bzw. Ferienhäuser fest-
gestellt. Wir möchten Sie hiermit über die gesetzlichen Nutzungsbe-
stimmungen Ihrer Wochenendhäuser bzw. Ferienhäuser hinweisen.

Wochenendhäuser im Bereich Biberschlag, Langenbach, 
Schönbrunn und Gießübel
Die bauliche Nutzung von Grundstücken und Gebieten, in welchen 
sich Wochenendhäuser einzeln oder in Gruppen befinden, ist im 
§ 10 Abs. 1, 2 und 3 BauNVO geregelt. In einem Bebauungsplan 
können dazu weitere Festsetzungen zur Nutzung erfolgen.
Grundsätzlich ist aber ein Wochenendhaus dazu bestimmt, dass 
weder ein dauerhaftes Wohnen noch eine Vermietung an Dritte 
erfolgt. Dieses Nutzungsverhalten würde einen klaren Verstoß 
gegen aktuell geltendes Recht bedeuten.
In den staatlich Anerkannten Erholungsorten Schönbrunn und 
Gießübel wird zudem für Wochenendhauseigentümer die nicht 
den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, ein Jahreskurbei-
trag von 50,40 € berechnet. Der Jahreskurbeitrag ist jährlich zum 
01.07. des Kalenderjahres fällig. Der Abgabebescheid wird ein-
malig erstellt und hat bis auf Widerruf für alle darauffolgenden 
Jahre seine Gültigkeit.

Ferienhäuser in der Gemeinde Schleusegrund
Ferienhäuser sind aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, 
Erschließung und Versorgung für den Erholungsaufenthalt ge-
eignet und dazu bestimmt, überwiegend und auf Dauer einen 
wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen (§ 10 Abs. 
4 BauNVO).

Wird das Ferienhaus vermietet, gelten folgende Vorschriften:
Besondere Meldepflicht in Beherbergungsstätten
1.) Einrichtungen, die der Gewerbe- oder geschäftsmäßigen 

Aufnahme von Personen dienen (Beherbergungsstätten) un-
terliegt der Meldepflicht nach § 29 BMG.

2.) Beherbergte Personen haben am Tag der Ankunft einen be-
sonderen Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben, der 
die in § 30 Absatz 2 BMG aufgeführten Daten enthält.

3.) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen 
nach § 29 Absatz 4 BMG haben besondere Meldescheine 
bereitzuhalten. Sie können zusätzlich technische Vorrichtun-
gen zur elektronischen Erfüllung der Meldepflicht vorhalten. 
Sie haben darauf hinzuwirken, dass die betroffenen Perso-
nen ihrer Meldepflicht nachkommen.

4.) Die Leiter der Beherbergungsstätten oder der Einrichtungen 
haben die ausgefüllten Meldescheine vom Tag der Abreise 
der beherbergten Person ein Jahr aufzubewahren und inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
zu vernichten.

5.) Meldescheine sind in der Tourist Information Schleusegrund 
erhältlich.

Kurabgabe in den Ortsteilen Schönbrunn und Gießübel
Die Ortsteile Schönbrunn und Gießübel führen das Prädikat als 
staatlich Anerkannter Erholungsort. Somit sind Urlauber ver-
pflichtet, die Kurabgabe nach der aktuell gültigen Kurbeitrags-
satzung zu zahlen. Alle Leiter einer Beherbergungsstätte haben 
diesen genannten Beitrag von ihren Gästen einzuziehen und an 
die Gemeinde abzuführen.
Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 16, 17, 18 des ThürKAG.
(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabenhinterziehung mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstraße bestraft, wer
1. der Gemeinde über Tatsachen, die für die Erhebung oder Be-

messung von Abgaben erheblich sind, unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht,

Amtliche Bekanntmachungen

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personal- 
ausschusses, einschließlich Infrastruktur,  
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Beschluss-Nr.: 39/18/23 vom: 26.04.2023
Beschlussgegenstand:
Beauftragung Sonnenschutzanlage Kita
Beschluss:
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Gemeinde 
Schleusegrund beschließt die Beauftragung zur Errichtung einer 
Sonnenschutzanlage an die Fa. RoFlex.

Abstimmung:
4 Ja Stimmen 0 Nein Stimmen 0 Enthaltungen

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Bekanntmachung der frühzeitigen  
Beteiligung der Öffentlichkeit zur  
Neuerschließung „Sportpark Ersteberg“
Vorhabensträger
Karsten May, Hauptstraße 39, 98666 Masserberg
gemäß § 25 Abs. 3 ThürVwVfG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 25 Abs. 3 
ThürVwVfG erfolgt durch Auslegung der Planunterlagen (Ent-
wurf; Stand 31.01.2023). Es besteht für jedermann die Mög-
lichkeit, die Unterlagen einzusehen und sich über planerischen 
Absichten, die auf Wunsch erläutert werden, zu informieren. Je-
dermann kann dazu Äußerungen und Anregungen in schriftlicher 
Form abgeben.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 08.05.2023 bis 09.06.2023 
während der Öffnungszeiten

Mo von 09:00 bis 11:00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Die von 09:00 bis 11:00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Do von 09:00 bis 11:00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Masserberg, Bauamt, Hauptstraße 
37, 98666 Masserberg, Zimmer 7, Telefon: 036870/570-17.

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Masserberg,
Flur 4 die Flurstücke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24;
Flur 6 die Flurstücke 23/4, 23/6, 25,28,29,30,32 und
Flur 13 das Flurstück 1.

Lageplan mit Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) des „Sport-
parks Ersteberg“ (Kartengrundlage „Geoproxy“ Thüringen ©; 
ohne Maßstab)

Masserberg, den 26.04.2023 Siegel
Wagner
Bürgermeister
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Musikalischer Spaziergang  
auf Heimatgeschichtlichen Wegen
Unter diesem Motto wurden am Sonntag, den 16.04.2023 zwei 
neu beschilderte Themenwege im Schleusegrund eingeweiht - 
der Heimatgeschichtliche Wanderweg in Schönbrunn und der 
Naturlehrpfad Gießübler Schweiz in Gießübel.

Beide TOP B Themenwege wurden mit Hilfe von Fördermitteln 
aus dem Thüringer Umweltministerium mit neuen Wanderschil-
dern und fünf Infotafeln am Heimatgeschichtlichen Wanderweg 
zum Thema Heimatgeschichte, Tiere und Pflanzen, Schwefel-
löcher, Talsperre und Zillerstein nach den Kriterien der touristi-
schen Wanderwegekonzeption 2025 ausgestattet. Das Biosphä-
renreservat und der Naturpark Thüringer Wald waren bei diesem 
Projekt maßgebende Kooperationspartner.

Über 60 Bürger der Gemeinde wanderten am Sonntag von der 
St. Jakobus Kirche hinauf zum Köpfchen. Dort entstand durch Ei-
geninitiative eines Bewohners der Gemeinde, eine neue Schutz-
hütte im Blockhausstil.

Die Gemeinde bedankt sich recht herzlich bei den Vereinen, die 
diesen Nachmittag ausgerichtet und vielfältig gestaltet haben.
Der Gesangverein Schleusegrund „1863 e.V.“ begleitete die 
Wanderung musikalisch und umrahmte den Nachmittag mit tra-
ditionellen Wanderliedern.

2. der Gemeinde pflichtwidrig über abgaberechtlich erhebliche 
Tatsachen in Unkenntnis lässt, und dadurch Abgaben ver-
kürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte 
Abgabevorteile erlangt. Der Versuch ist strafbar.

3. Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG, wer als Abga-
benpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten 
eines Abgabepflichtigen eine der in Absatz 1 bezeichneten 
Taten leichtfertig begeht (leichtfertige Abgabeverkürzung). Er 
kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro belegt werden.

4. Ordnungswidrig handelt auch, wer nach dem Gesetz der Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) §10 vorsätzlich oder fahrlässig
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig 

sind oder
2. den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung 

oder Erleichterung der Abgabenerhebung, insbesonde-
re zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur Füh-
rung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kenn-
zeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur 
Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt 
und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu kürzen oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Ab-
gabengefährdung). Er kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro belegt werden.

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einen 
Meldeschein nicht oder nicht rechtzeitig unterschreibt, nicht 
bereithält, nicht mindestens ein Jahr aufbewahrt, einen Melde-
schein nicht rechtzeitig vorlegt oder Daten nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stellt. Die Ordnungswidrigkeit kann in diesen Fällen 
mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden (§ 54 
Bußgeldvorschriften BMG).

gez. S. Hofmann / Tourist Information

Parken im Bereich der Talsperre Schönbrunn

Liebe Bürgerinnen, Bürger und  
Gäste der Gemeinde Schleusegrund,

die Gemeinde Schleusegrund ist ab sofort für die Sicherheit und 
Ordnung an und rund um die Talsperre verantwortlich.
Darum gibt es Absprachen und Verträge mit der Talsperrenver-
waltung und den beiden zuständigen Forstämtern Schönbrunn 
und Frauenwald.

Diesbezüglich wurde gemeinsam beschlossen die Verkehrsbe-
schilderung der beiden Zufahrten (Waldwege) zur Talsperre neu 
zu gestalten und die alte Beschilderung zu ersetzen.

Bei den Zufahrten geht es um Forstwege und um Wege in der 
Schutzzone 2 der Trinkwasser- Talsperre die generell nicht oder 
nur mit Sondergenehmigung befahren werden dürfen.
Dies gilt nicht für E-Bike und Fahrradfahrer.

Bei den beiden Zufahrten zur Talsperre vom Ort Schönbrunn 
wird eine Parkverbotszone für den gesamten Bereich der Tal-
sperre eingerichtet und die Beschilderung der Wege mit neuen 
Forstschildern versehen.

Ab sofort ist deshalb ein Parken in der Parkverbotszone und das 
Befahren der Forstwege generell verboten (war es schon immer!) 
und wird durch das Ordnungsamt der Gemeinde Schleusegrund 
ab sofort kontrolliert und Parkverstöße geahndet. Weiterhin wer-
den Kontrollen nach der StVO/ StVZO, dem Fischereigesetz und 
dem Waldgesetz durchgeführt.

Um die Einhaltung der Gesetzlichkeiten wird strikt gebeten und 
Sondergenehmigungen sind mitzuführen oder sichtbar im Fahr-
zeug auszulegen.
Verstöße gegen die Gesetzlichkeiten werden gemeldet und kon-
sequent geahndet.

Bei Anfragen an die Gemeinde Schleusegrund erreichen Sie uns 
unter folgenden Telefonnummern:

Gemeindeverwaltung Schleusegrund: Telefon 036874/79710,
Ordnungsamt der Gemeinde: Telefon 036874/79722

oder
Handy 0151-67154252

Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und bin über-
zeugt, dass Sie sich an die Regeln halten. Es ist ja auch zum 
Wohle aller Bürger und zum Schutz unseres Trinkwassers.

Hertrich / Ordnungsamt
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Veranstaltungen

Vereine und Verbände

Um Nachwuchs zu generieren errichtete der Chor einen Schnaps-
baum mit Gutscheinen für Gratisteilnahmen an fünf Chorproben.
Am Ziel der Wanderung wartete bereits der Wanderverein 
Schleusegrund „1863 e.V.“ und weitere Mitglieder des Chors, um 
die hungrigen und durstigen Wanderfreunde mit traditionellen 
Speisen und Getränken zu verköstigen.

Einige Erzieherinnen und Erzieher aus dem örtlichen Kindergarten 
„Sonnenblume“ hatten für unsere jüngsten Wanderfreunde ebenfalls 
eine kleine Überraschung im Gepäck. Mit Tattoos und einer kleinen 
Geschenktüte wurde es zu einem bunten Familiennachmittag.
Weiterhin gilt unser Dank dem Thüringen Forst, auf dessen Flur 
sich die beiden Themenwege befinden. In enger Zusammenarbeit 
und durch regelmäßige Absprachen mit den zuständigen Förstern 
werden beide Themenwege verkehrssicherungstechnisch ge-
pflegt, instandgehalten und aktuell vom Borkenkäferholz befreit.

Wir sind sehr froh, dass wir mit Fördermitteln die Möglichkeit hat-
ten, unsere Themenwege so gut auszubauen, um sie für den 
Wanderer wieder attraktiver zu machen. Mit den neu gestalteten 
Thementafeln gelingt es gut, den Urlaubern und auch den Ein-
heimischen unsere Heimatgeschichte nahezubringen.

Stellenausschreibung
www.wavh.de
Wir suchen für unseren Eigenbetrieb 
ab Anfang des nächsten Jahres

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
für „Mess-, Steuer-, Regelungstechnik“ (m/w/d)

Ihre Aufgaben in unseren Wasser- und Abwasserwerken
• Betrieb, Instandhaltung und Prüfung von elektrotechni-

schen Anlagen,
• Neu- und Umbau, Erweiterung und Montage von elektro-

technischen Anlagen,
• Umgang mit SPS und anderen elektrotechnischen Geräten,
• Schalthandlungen an Nieder- und Mittelspannungsanlagen,
• Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel,
• Trassen- und Rohrbruchsuche,
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst

Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung als 

Facharbeiter/-in für Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik 
oder eine artverwandte Ausbildung,

• Die Fahrerlaubnis Klasse B,
• Berufs- sowie Branchenerfahrung (vorteilhaft),
• Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und 

Teamfähigkeit

Wir bieten:
• Unbefristeten Arbeitsvertrag als Vollzeitstelle
• Gewährleistung der Einarbeitung in das Aufgabengebiet
• Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Eine selbstständige eigenverantwortliche Tätigkeit in ei-

nem erfahrenen Team
• Vergütung nach dem TVöD Entgeltgruppe 6 mit Aufstiegs-

möglichkeit

Sie haben Interesse und möchten in unserem Team mitarbei-
ten? Dann bewerben Sie sich mit den üblichen aussagefähigen 
Unterlagen (Lebenslauf, Tätigkeitsnachweise, Zeugniskopien, 
ggf. Beurteilungen) bis zum 31.05.2023. Sie können ihre Be-
werbung schriftlich oder elektronisch (h.feigenspan@wavh.de) 
an uns richten. Ihr Ansprechpartner ist Herr Henry Feigenspan 
(Tel. 03685 794716)

Büro der Werkleitung
Wasser- und Abwasser- Verband Hildburghausen
Birkenfelder Straße 16
98646 Hildburghausen
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Kirchliche Nachrichten

Termine der Kirchgemeinde

Sonnabend, 13.5.2023
11-13 Uhr Kinderbibelsamstag
Sonntag, 14.5.2023
10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Gießübel
14.00 Uhr Chorkonzert Kirche Schönbrunn
Donnerstag, 18.5.2023
09.00 Uhr Andacht vor der Kirche Biberschlag
10.00 Uhr Andacht an der St. Wolfgang Kapelle Heubach
Sonntag, 21.5.2023
10.00 Uhr Gottesdienst Kirche Schönbrunn
Sonntag, 28.5.2023
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst Schönbrunn
Montag, 29.5.2023
10.00 Uhr Jubiläumskonfirmation Kirche Biberschlag
Sonntag, 4.6.2023
10.00 Uhr Jubiläumskonfirmation Kirche Schönbrunn
17.00 Uhr Konzert für Orgel und Trompete Kirche Gießübel

Evang.-Luth. Pfarramt Schönbrunn
Neustädter Straße 33, 98667 Schönbrunn
Pfarramt-schoenbrunn@t-online.de
Tle. 036874 / 72255, Fax: 036874 / 38121

Nächster Erscheinungstermin

Samstag, den 10.06.2023

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 31.05.2023
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Offener Lerntreff mit Beratungsangebot für Arbeitgeber 
und Betroffene  
vhs.  Es ist nie zu spät! Nach diesem Motto bieten Volkshochschulen allen 
Menschen lebenslang die Chance, Lesen und Schreiben zu lernen und sich neue 
Lebensperspektiven zu eröffnen. Lese- und Schreibkompetenz ermöglicht 
Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und stellt ihre 
Erwerbstätigkeit sicher. Die Kreisvolkshochschule informiert Sie im Landkreis 
Hildburghausen. 
 
Termine: 17. Mai 2023 in Themar, 31. Mai 2023 in Eisfeld, 07. Juni 2023 in 
Hildburghausen, 28. Juni 2023 in Schleusingen. 
 
Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Vereinbaren Sie individuelle Beratung mit Dr. 
Manuela Adler-Reif, E-Mail: manuela.adler-reif@vhs-sm.de und tragen Sie den 
Termin an die Ihnen bekannten Personen mit Unterstützungsbedarf heran. 

 
 

 Wasser- und 
Bodenuntersuchung 

1x, 06.06.23, Di,  
12:30 Uhr - 13:30 Uhr, 
vhs HBN, Raum 1.28 

Lebensbegleitende 
Berufsberatung 

(Individuelle 
Terminvereinbarung) 

1x, 25.05.23, Do,  
13:00 Uhr - 15:00 Uhr, 
vhs HBN, Raum 1.28 

 Grundkurs 
LibreOffice 

3x, 10.06.23, Sa,  
9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 
vhs HBN, Computerkabinett 

Vortrag und Führung mit 
dem Kurator 

"Jecheskiel David Kirszenbaum - 
Karikaturen eines Bauhäuslers 

zur Weimarer Republik" 

1x, 25.05.23, Do,  
17:00 Uhr - 18:30 Uhr,  
vhs HBN, Foyer 

 
Digital-Kompass:  

Sicher verreisen: 
Reiseversicherungen und 

Bezahlen im Ausland 

1x, 13.06.23, Di,  
13:00 Uhr- 14:30 Uhr, 
vhs HBN, Raum 1.28 

Malworkshop am Samstag: 
Aquarell und  

Pastell - Blumen 

1x, 27.05.23, Sa,  
09:00 Uhr - 16:30 Uhr, 
vhs HBN, Kreativraum 

 
 

Kräuter und Klima im Thüringer Wald 
Eine Tagestour ins UNESCO Biosphärenreservat 

Samstag, 17.06.23, 08:30 Uhr - 18:30 Uhr 
 

PROGRAMM 
08:30 Uhr 

Abfahrt:  Dr.-Moritz-Mitzenheim-Str./ Polizeiparkplatz HBN 
 

09:30Uhr -11:00 Uhr 
Kräutertour mit Ruth Bredenbeck  

(23. Thüringer Olitätenkönigin) 
 

11:00Uhr-11:45 Uhr 
Infozentrum Biosphärenreservat und  

Erlebnisausstellung mit Ranger 
 

12:00Uhr-13:30 Uhr 
Mittags-Kräutermenü im Restaurant Blickfang 

 
13:30Uhr-17:00 Uhr 
Fahrt ins Olitätenland 

Wald-Kreativ-Museum mit Kräutergarten  
und Workshop 

Kaffee und Blütenkuchen 
 

17:00Uhr-18:00Uhr 
Rückfahrt nach Hildburghausen 

 

Elektronische 
Steuererklärung mit Elster 

1x, 31.05.23, Mi,  
16:30 Uhr - 20:15 Uhr, 
vhs HBN, Computerraum 

 

 

  

Ethik der Digitalisierung 
1x, 22.05.23, Mo,  
19:30 Uhr - 21:00 Uhr, 
Virtueller Kursraum, Zoom 

 

 
  

Offener Lerntreff 
Selbstlernzentrum  

 

 
11:00 Uhr  15:00 Uhr, 
vhs HBN, Computerraum  

 

 
  

Anmeldung: kvhs.landkreis-hildburghausen.de 
Informationen und Beratung: Tel: 03685 702085  
E-Mail: anmeldung.hbn@vhs-th.de 

Eine Tagestour ins UNESCO Biosphärenreservat


